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KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Gemeinde Stetten beabsichtigt, das Örtliche Raumordnungsprogramm in

folgendem Punkt zu ändern:

Ba uland-Sondergebiet-Weinwirtschaft - Weineut Pfaffl

Es ist die bourechtliche Absicherung der bestehenden Betriebsqeböude des Weinguts Pfoffl

inkl. einer Erweiterungsmöglichkeit im untergeordneten Ausmol3 im ,,Schönkreuz Feld", im

Norden der Ortschoft Stetten ols ,,Boulond-Sondergebiet-Weinwirtschoft (85-6)" geplont. Die

derzeit rechtskröftige Widmung ist ,,Grünland-Lond- und Forstwirtschoft (Glf )" bzw.

,,G rü n I o n d- Hofste lle (G ho )".
Am Schönkreuzweg wird die ,,öffenttiche Verkehrsflöche (Vö)" ouf 8,5m oufgeweitet. Zum

nördtich ongrenzenden ,,Stuckernweg" ist die Widmung einer ,,privoten Verkehrsfläche (Vp)"

vorgesehen.

Der Entwurf zur Anderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes bzw. Flächenwidmungsplanes wird

gemäß § 24 Abs. 5 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014idgF., durch sechs Wochen, das ist in der Zeit

vom 15.12.2025 bis 26.01.2025

im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Jede(r) ist berechtigt innerhalb der Auflagefrist zu diesem Anderungsentwurf (PZ.: STTT - FÄLz - 12686 -
E, verfasst vom lngenieurbüro Dl Susanne HASELBERGER, Gschwandnergasse 26-2812, 1170 Wien)

schriftlich Stellung zu nehmen.

Bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig abgegebene

Stellungnahmen in Erwägung gezogen. Die/Der Verfasser/in einer Stellungnahme hat allerdings keinen

Rechtsa nspruch da rauf, dass ih re/seine Anregung BerÜcksichtigung findet.
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